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Aufgrund der sehr begrenzten Plätze bitten wir, das Livestream- 
Angebot zu nutzen. Für aktuelle Informationen zum Sitzungs¬ge-
schehen sowie den geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte 
www.leipzig.de

Öffentlicher Teil

Eröffnung und Begrüßung;   
Feststellung der Beschlussfähigkeit;   
Feststellung der Tagesordnung;   
 - Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversammlung 

am 18.10.2023; Oberbürgermeister  
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung;   
Niederschrift;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 14.06.2023;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.06.2023 (Fortsetzung vom 

14.06.2023);   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 05.07.2023;   
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 06.07.2023 (Fortsetzung vom 

05.07.2023);   
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 20.09.2023;   

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters;   
Mandatsveränderungen;   
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.  
 - Bereitstellung von drei Räumen der 31. Grundschule Leipzig für 

die Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung;   

 - Regeln für Bürgersteige; Christiane Gaida  
 - Lärmbelastung durch Baustellen und Ersuchen um Abhilfe; Dustin 

Rösner  
 - AirBnB in Wohnhäusern; Eileen Buck  
 - Nachfragen zur Einwohneranfrage VII-EF-09041-AW-01 Rettungs-

einsätzen auf dem Gelände der ehemaligen Swiderski Maschinen-
baufabrik; Marc Pelzl  

 - Wie weiter mit dem Rittergut Großzschocher; Tobias Degner  
 - Gesamtkonzeption Landwirtschaft vom Jan. 2023; Matthias Malok  
 - Schwierige Lokalisation von Notfallorten; Roland Hahn  

Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen);   
 - Petition zur Erstellung eines Umweltgerechtigkeits-Atlas nach 

Berliner Vorbild; Petitionsausschuss/Petent: Jan-Erik Hansen  
 - Umweltschutz geht nur sozial – für einen Leipziger Umweltgerech-

tigkeitsatlas; Fraktion Die Linke  
 - Wiederaufnahme der regulären Müll- und Abfallentsorgung im 

Walter-Günther-Weg; Petitionsausschuss/Petenten: Anwohnerin-
nen und Anwohner des Walter-Günther-Weges  

 - Keine tierquälerischen Pferderennen auf der Galopprennbahn Schei-
benholz in Leipzig!; Petitionsausschuss/Petentin: Rebekka Fuchs  

 - Wegfall der Parkplätze bei Sanierung der Abtnaundorfer Str.; 
Petitionsausschuss/Petent: Volker Bartuschka  

 - Petition nach § 12 SächsGemO zur Prüfung der Einrichtung von 
Blühwiesen beim geplanten Solarthermiepark in Lausen sowie beim 
Solarpark in Seehausen der Stadtwerke Leipzig; Petitionsausschuss/
Petent: Dieter Krause  

 - Stopp der Pläne zur Asphaltierung der Holbeinstrasse; Petitions-
ausschuss/Petenten: Alexander Scheller, Dr. Udo Grashoff   

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zum Stopp des Bebau-
ungsplanes Eutritzscher Freiladebahnhof durch die Stadt Leipzig; 
Petitionsausschuss/Petent: Dieter Krause  

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Abschaffung der Ver-
günstigungen für städtische Mitarbeiter beim Deutschlandticket; 
Petitionsausschuss/Petent: Dieter Krause  

Besetzung von Gremien;   
 - Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden Aus-

schüsse und des Ältestenrates durch die Fraktionen (28. Änderung);  
 - Stadtbezirksbeirat Nord (5. Änderung);  

Personalangelegenheiten;   
 - Personalangelegenheit nach § 6 i. v. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20 a) der 
 - Hauptsatzung - Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums; Perso-

nalangelegenheit nach § 6 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20a der Hauptsatzung 
der Stadt Leipzig - Leitung des Amtes für Wirtschaftsförderung; 

 - Bestellung der Geschäftsführung der Beratungsgesellschaft für 
Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH;  

 - Wiederbestellung der Geschäftsführung der LGH Service GmbH;  
 - Wiederbestellung der Geschäftsführung der Saatzucht Plaußig 

Grundstücksgesellschaft mbH;  
 - Wiederbestellung der Geschäftsführung der Lecos GmbH; 

Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist;   
 - Vertreter/-innen der Stadt Leipzig im Aufsichtsrat der LESG Ge-

sellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und 
Sanierung von Baugebieten mbH (4. Änderung der Besetzung 
vom 30.10.2019); 

Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung und Verweisung in die 
Gremien gem. § 5 Abs. 3 - 5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version der TO in Allris);   
Anträge zur Beschlussfassung;   
 - Südvorstadt für alle - Konzepte für preiswertes und klimaange-

passtes Wohnen sowie zum Erhalt diverser Sozialstruktur in der 
Südvorstadt; Stadtbezirksbeirat Süd  

 - Kommunale Jugendarbeit und Kitas zukunftssicher gestalten; 
Fraktion Die Linke  

 - Pilotprojekt Alkoholverbotszonen; AfD-Fraktion   
 - ÖPNV verknüpfen - Stadtteilplatz gestalten - Bürger beteiligen; 

Stadtbezirksbeirat Alt-West  
 - Bäume schützen – digitale Möglichkeiten schaffen; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen   
 - Objekte Brandiser Straße 63 und 65 weiterentwickeln!; Stadtrat 

Marius Beyer  
 - Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen  
 - Hundekot im öffentlichen Raum mittels DNS-Überwachung be-

kämpfen; AfD-Fraktion  
 - Leipziger Atelierprogramm etablieren; SPD-Fraktion   
 - Zirkuläres Bauen – urbane Rohstoffe nutzen; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen  
 - Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung verbes-

sern - Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln; 
Fraktion Die Linke  

 - Finanzierung der Auwaldstation; Ortschaftsrat Lützschena-
Stahmeln  

 - Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung 
verankern; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - S c h a f f u n g  v o n  W o h n r a u m  v o r a n t r e i b e n  – 
Wohnungsbaukoordinator*in einsetzen; Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen  

 - Leipzig als Modellkommune zur Abgabe von Cannabis; Fraktion 
Freibeuter   

 - Fußgängerüberwege am Kreisverkehr Saturnstraße; Fraktion Die 
Linke   

 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger woh-
nungsloser Menschen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion 
Die Linke, SPD-Fraktion  

 - Fortsetzung der Förderung des Jugendclubs BEH des Springburg 
e. V.s; Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg  

 - Fußgängerfreundliche Ampeln; Fraktion Die Linke  
 - Patriotismus an Kindertagesstätten und Schulen in Leipzig fördern!; 

AfD-Fraktion  
 - Kostenloses Kontomodell für ehrenamtliche Vereine; Fraktion 

Freibeuter  
 - Terminfreier Zugang zu den Dienstleistungen der Bürgerservice-

büros; Fraktion Die Linke  

Mittwoch, den 18.10.2023, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 19.09.2023, ab 
16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung

http://www.leipzig.de
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 - Veröffentlichung des Namensvorrats der Stadt Leipzig für die 
Benennung von Straßen und Plätzen; Fraktion Die Linke  

 - Verbleib des Grundstücks Straßenbahnhof Leutzsch im städtischen 
Eigentum; Fraktion Die Linke  

 - Asphalt-Pumptrack mit Halfpipe im Stadtbezirk Nord  (SBB 
0025/23/24); SBB Nord   

Anfragen an den Oberbürgermeister;   
 - Hat die Stadt Leipzig eine kommunalpolitische Strategie zur Steue-

rung des Jobcenters?; Fraktion Die Linke  
 - Entsiegelung im Stadtgebiet strategisch planen und vorantreiben; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Friedhöfe in Leipzig; CDU-Fraktion  
 - Wie sicher sind Leipzigs Bäder?; AfD-Fraktion  
 - Baugenehmigungen für Wohnungen; SPD-Fraktion  
 - Sachstand zum Prüfschema für das bezahlbare Wohnen; Fraktion 

Freibeuter  
 - Soll-/Ist-Stellenbesetzung der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und 

Einrichtungen zum 1. Juli 2023 (Aktualisierung zu VII-F-07850); 
Fraktion Die Linke  

 - Beschäftigung von Menschen mit Behinderung bei der Stadtverwal-
tung und den kommunalen Eigenbetrieben; SPD-Fraktion  

 - Wenn es zum Leben nicht reicht … – Rentner: innen und Erwerbs-
geminderte als Leistungsberechtigte nach dem SGB XII in Leipzig 
– Aktualisierung zu Anfrage VII-F-06692; Fraktion Die Linke  

 - Verfahren zur Senkung der Kosten der Unterkunft (Grundmiete 
und Nebenkosten); Fraktion Die Linke  

 - Situation der kinderärztlichen Versorgung in Leipzig; Fraktion 
Die Linke  

 - Straßenverkehrsüberwachung in Leipzig; SPD-Fraktion  
 - Zwangsweise Teilnahme von Schülern an einer politischen Kund-

gebung; AfD-Fraktion  
 - Die zukünftige Ausgestaltung des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes 

(Nachfrage zur Anfrage VII-F-08765-AW-01); Fraktion Die Linke  
 - Geschlechtsidentitätsstörungen in Leipzig und deren Behandlung; 

AfD-Fraktion  
 - Tag des offenen Denkmals in Leipzig/Sachsen am 10.09.2023; 

Eintrittsgeld für Führungen in der ehemaligen zentralen Hinrich-
tungsstätte der DDR, Arndtstr. 48, 04275 Leipzig; AfD-Fraktion  

 - Maßnahmen der Verwaltung gegen Leerstand und für den Erhalt 
von Freiräumen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  

 - Vorbereitung auf die Entkriminalisierung von Cannabis – zusätzliche 
Aufgaben der Stadt Leipzig?; Fraktion Die Linke  

 - Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Geflüchtete; 
Fraktion Die Linke  

 - Erhöhte Bedarfe im Bereich Integration und Teilhabe von Geflüch-
teten; Fraktion Die Linke  

 - Kommunale Flächen nicht aus der Hand geben; Fraktion Die Linke  
 - Hundewiesen in der Stadt Leipzig; SPD-Fraktion  
 - Wegeverbindungen zum und am Kulkwitzer See; SPD-Fraktion  
 - Wie geht es weiter mit den Planungen für eine neue Schwimmhalle 

im Leipziger Süden?; SPD-Fraktion  
 - Umsetzungsstand Beschluss:  VII-A-01895 – Erhalt und Aufwertung 

des Fockebergs; SPD-Fraktion  
 - Bürgerbüros dicht; AfD-Fraktion  
 - Ausbreitung der asiatischen Tigermücke vorbeugen; Fraktion 

Freibeuter  
 - Auskömmlichkeit der Asylpauschale des Landes Sachsen und 

Unterstützung des Bundes; Fraktion Die Linke  
 - Kinder und Jugendlichen auch in Volkmarsdorf und Neustadt – 

Neuschönefeld bessere Bedingungen für die Zukunft gewähren; 
Fraktion Die Linke  

 - Mehr Geld für Flughafen-CEO?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Das große Fischsterben? Die ökologischen Folgen der Mischwasse-

reinleitung in Leipzig; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Strom- und Gasttarife der Stadtwerke – zwischen Ratsbeschluss 

und Wirklichkeit; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Können wir uns auf die industrielle Fernwärme aus Leuna verlas-

sen?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
 - Gefährdung kultureller Ladenprojekte/Umwandlung von Laden-

flächen in Wohnraum; Juliane Nagel  
 - Verstöße gegen Vorgaben der Sozialen Erhaltungssatzung; Juliane 

Nagel  
 - Nachfrage zur Antwort auf Anfrage:  Beschwerden, Weiterführung 

von Kontrollen und Sanktionen gegen das Immobilienunternehmen 
United Capital; Juliane Nagel  

 - Anfrage bzgl. der Baustelle zwischen Thomaskirche und Runder 
Ecke auf dem Dittrichring; Stadtrat Weickert  

 - Flughafen defizitär – Deshalb mehr Geld für den Vorstandschef der 
Mitteldeutschen Flughafen AG?; SR Marianne Küng-Vildebrand  

 - Weitere Aufarbeitung der Geschehnisse im Kontext des Versamm-
lungsgeschehens am 3. Juni 2023; Juliane Nagel  

Bericht des Oberbürgermeisters;   
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen;   
 - Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 

an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis zum 06.07.2023; 

 - Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 31.07.2023.;  

Vorlagen I; 
 - Überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO im 

Budget „Amt 51 Gebäude Inobhutnahme umA“ im Haushaltsjahr 
2023 - eilbedürftig; 

 - Teilbaubeschluss Kindertagesstätte, Martin-Hermann-Str.1a - 
Neubau; 

 - 1. Änderung zum Baubeschluss „Gemeinschaftsschule Dösner Weg 
– Neubau Teil:  6-Feld-Sporthalle mit Dachnutzung (Sportanlage), 
Dösner Weg 41“; 

 - Terminliche Einordnung der Maßnahmen des Basismodul Haupt-
achsen aus der Anlage II-10 a der Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig 
- Rahmenplan zur Umsetzung (VII-DS-00547-NF-01); 

 - Richtlinie über Ermäßigungen bei Erbbaurechtsbestellungen an 
Grundstücken der Stadt Leipzig überwiegend zu Zwecken des 
Geschosswohnungsbaus; 

 - Gesamtkonzeption „Landwirtschaft im Stadtgebiet von Leipzig“:  
Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig“;  

 - Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet „Wohn-
quartiere östlich der Zollschuppenstraße“; Stadtbezirk: Südwest, 
Ortsteile:  Plagwitz/Kleinzschocher; Satzungsbeschluss;  

 - Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
Nr. E-81 „Gewerbegebiet Stahmeln, Druckerei Springer“; Stadtbe-
zirk:  Nordwest, Ortsteil:  Lützschena-Stahmeln; Satzungsbeschluss; 

 - Entgeltordnung für die Vermietung von Sitzungs- und Beratungs-
räumen im Neuen Rathaus Leipzig; 

 - Gebietsentwicklung „Heiterblick-Süd“ – Strategiebeschluss zur 
Einleitung des Planungsprozesses; 

 - ESF-Stadtentwicklung Fördergebiet Leipzig-Grünau 2021 - 2027; 
 - Stellungnahme der Stadt Leipzig zum Rohentwurf der „Teilfort-

schreibung Erneuerbare Energien“ des Regionalplans Leipzig-
Westsachsen;  

 - Nachtragswirtschaftsplan 2023 des Städtischen Eigenbetriebes 
Behindertenhilfe; 

 - Überplanmäßige Aufwendungen 2023 gemäß § 79 (1) SächsGemO 
in der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Grundsicherung 
für Arbeitssuchende nach SGB II, Eingliederungshilfe nach SGB 
IX, Bildungs- und Teilhabeleistungen für Empfänger WOGG bzw. 
BKGG sowie im Bereich soziale Einrichtungen;  

 - Notwendige überplanmäßige Aufwendungen nach § 79 SächsGemO 
für die Gewährung der Schülerbeförderung 2023; 

 - Bewerbung für Leipzig als European Capital of Democracy 2024/25;  
 - Planungsbeschluss Hans-Beimler-Straße 17 – Neubau Interims-

standort und Sanierung mit Teilneubau der Bestands-Kinderta-
geseinrichtung;  

 - Förderprojekt „diGuRaL“ - Digitale Gestaltung des urbanen Raums 
(Leipzig), Teilnahme und Finanzierung;  

 - Konzept Erinnerungskultur der Stadt Leipzig; 
 - Auflösung des Leipziger Kulturrates;  
 - Gründung der Energie Harzgerode GmbH;  
 - Mitgliedschaft der Stadt Leipzig im Fachverband Leitstellen e.V.;  
 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 

bis 31.12.2021 für den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig;  
 - Bestellung der Abschlussprüfer für die Prüfung der Jahresabschlüsse 

zum 31.12.2023 für die Eigenbetriebe der Stadt Leipzig;  
 - Gemeindewahlausschuss für die Kommunalwahlen 2024;  
 - Wahl der ehrenamtlichen Richter am Verwaltungsgericht 2023;  

Unterbringung von Geflüchteten;   
 - Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 

Leipzig - Stand 31. August 2023;  
Informationen I;   
 - Prozess- und Zeitschiene zur Fortschreibung des Konzepts der 

Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt Leipzig;  
 - Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leipzig; 

Teil F:  Sporthallen;  
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 - Vorgaben zu den baulichen Standards für Objekte der Stadt Leip-
zig; Teil B-D:  Schulen:  Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien; 

 - Evaluation der Fachkräfteallianz Leipzig und Anpassung an neue 
Herausforderungen;  

 - Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption Freiwillige Feu-
erwehr 2022; 

 - Bürgerservice-Bilanz 2022;  
 - Wesentliche Auflagen und Schlussfolgerungen aus dem Bescheid 

der Landesdirektion Sachsen vom 18.07.2023 zur Genehmigung 
der Haushaltssatzungen 2023 und 2024;  

 - Finanzbericht der Stadt Leipzig zum Stichtag 30.06.2023. ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Die Stadt Leipzig hat mit Bestellungsurkunde vom 11.10.2023 gemäß 
Art. 233 § 2 Abs. 3 Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) einen Miteigentümer zum gesetzlichen Vertreter für 
- die unbekannten Erben der Frau Selma Martha Leid geb. Schröter, 
- den unbekannten Aufenthaltes befindlichen Herrn Willi Arno 

Schröter, 
- die unbekannten Erben des Herrn Albin Kurt Schröter, 
- die unbekannten Erben des Herrn Kurt Herbert Schmidt 
 (jeweils Erbe nach dem Grundbucheigentümer Friedrich Louis 

Schröter) und 
- die unbekannten Erben der Frau Auguste Alma Schröter geb. 

Schmidt 
 (Erbeserbin nach dem Grundbucheigentümer Friedrich Louis 

Schröter)
am Grundstück Lausener Dorfplatz 10 in Leipzig, Gemarkung Lausen, 
Blatt 11, Flurstück 20a, bestellt (Aktenzeichen: 30.52/Gro/GV2023/769; 
ausstellende Stelle: Dezernat Allgemeine Verwaltung, Rechtsamt, Sach-
gebiet „Gesetzliche Vertretung - laufende Verfahren“).

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Rechts-
amt, Abteilung Offene Vermögensfragen und Gesetzliche Vertretung, 
Sachgebiet Gesetzliche Vertretung, Otto-Schill-Str. 2, 04109 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3 a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter gesetzliche.vertretung@leipzig.de 
durch E-Mail oder über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig - Rechtsamt jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur 
gemäß § 3 a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

Bestellung eines gesetzlichen Vertreters am Grundstück Lausener  
Dorfplatz 10 in Leipzig, Flurstück 20a der Gemarkung Lausen

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Burghausen am 24.10.2023 um 
19:00 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemeindeamts 
Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Änderungen/Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung und Vergabe der restlichen Brauchtumsmittel in Höhe 

von 2498,3 €   
 - Besprechung und Abstimmung 
 - Bürgerfragen 
 - Sonstiges    

Sitzung des Ortschaftsrates Hartmannsdorf-Knautnaundorf am 
16.10.2023 um 18:30 Uhr im ehemaligen Gemeindeamt Knaut-
naundorf, Schkorloper Str. 34, 04249 Leipzig
 -

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 19.10.2023 um 19:30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig
 -

Sitzung des Ortschaftsrates Plaußig am 26.10.2023 um 19:00 Uhr 
im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Plaußig, Plaußiger 
Dorfstraße 23, 04349 Leipzig
- 

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

http://gesetzliche.vertretung@leipzig.de
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Die für den 23.10.2023 geplante Sitzung des Grundstücksverkehrsaus-
schusses entfällt. ■

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 16.10.2023, 16:30 Uhr, 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 18.09.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
 - Das kommunale Netzwerk für Familien mit einer psychischen Er-

krankung und/oder Suchterkrankung stärken!; Fraktion Die Linke; 
VII-A-09092

Anträge aus dem Stadtrat - 2. Lesung
 - Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung ver-

bessern - Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln
 - Fraktion Die Linke; VII-A-08524

 - Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung verbes-
sern - Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln; 
Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-A-08524-VSP-01

 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger woh-
nungsloser Menschen; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Fraktion Die 
Linke, SPD-Fraktion; VII-A-08654
 - Maßnahmen für die Versorgung und Unterbringung junger 

wohnungsloser Menschen; Dezernat Soziales, Gesundheit und 
Vielfalt; VII-A-08654-VSP-01

 - Fortsetzung der Förderung des Jugendclubs BEH des Springburg e. 
V.s; Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg; VII-A-08663
 - Fortsetzung der Förderung des Jugendclubs BEH des Springburg e. 

V.s; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie ; VII-A-08663-VSP-01
 - Die Stadt Leipzig beteiligt sich am Girls‘Day; Fraktion Die Linke; 

VII-A-08763
 - Die Stadt Leipzig beteiligt sich am Girls‘Day; Dezernat Allgemeine 

Verwaltung; VII-A-08763-VSP-01
 - Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungs-

strategie der Stadt Leipzig – Handlungsprogramm „Rückenwind für 
Grünau; Fraktion Die Linke; VII-A-08652
 - Weiterentwicklung der frühkindlichen und schulischen Bildungs-

strategie der Stadt Leipzig - Handlungsprogramm „Rückenwind 
für Grünau“; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-A-
08652-VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 - Prozess- und Zeitschiene zur Fortschreibung des Konzepts der Kinder- 

und Jugendbeteiligung der Stadt Leipzig; Dezernat Jugend, Schule 
und Demokratie; VII-A-02049-NF-02-Ifo-03

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
 - EVS VII 20/2023 ESF Förderrichtlinie „Jugendberufshilfe“
 - EVS VII 21/2023 Interessenbekundungsverfahren für einen Träger 

für die Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB 
VIII) in Leipzig-Probstheida

 - EVS VII 22/2023 Nachanträge III/2023
Bericht der Bürgermeisterin
Auswertung der Evaluation der Jugendparlamentswahl 2023
Information der Verwaltung
Sonstiges ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks-  
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest

Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit folgender Nr. 
DA004982, ist ab sofort ungültig. ■

Städtische Dienstausweise  
ungültig

mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:sylvio.mueller%40leipzig.de?subject=
mailto:claudia.schaefer%40leipzig.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:Friedensrichter-N-NW%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
mailto:friedensrichter-loeffler%40t-online.de?subject=
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Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft als zuständige Behörde 
nach § 20 SächsPBG folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g

Für die Stadt Leipzig werden folgende Maßnahmen angeordnet:

1. Am Donnerstag, den 23. November 2023, wird ab 22:00 Uhr um 
das Gelände der ehemaligen Halberg Guss Gießerei Leipzig in der 
Merseburger Straße 204 in 04178 Leipzig aufgrund der Abbruch-
sprengung des dortigen Stahlbetonschornsteins (Standort des 
Schornsteines auf dem Grundstück in der Gutenbergstraße 8 A in 
04178 Leipzig) eine Sperrzone eingerichtet.

 Der exakte Verlauf dieser Sperrzone ist im Lageplan (Anlage 1) 
dargestellt, welcher Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist.

 Erweiterungen der Sperrzone können bei gefahrenabwehrbedingtem 
Bedarf nach Festlegung der Einsatzleitung durch die Einsatzkräfte 
vor Ort erfolgen.

2. Aus diesem Grund muss die Sperrzone am Donnerstag, den 23. 
November 2023, bis 22:00 Uhr von allen Personen verlassen werden. 
Das Betreten und jeglicher Aufenthalt der/in der Sperrzone inner-
halb und außerhalb der Gebäude ist ab diesem Zeitpunkt bis zum 
Abschluss der Sprengarbeiten, die durch Erklärung des Spreng-
verantwortlichen erfolgt, verboten. Betroffen von dieser Regelung 
sind die folgenden Grundstücke und aufstehenden Gebäude in der 
Sperrzone (umrandeter Bereich; Anlage 1):

-  Fraunhoferstraße 7
-  westlicher Teil des Grundstückes Gutenbergstraße 6
-  Gutenbergstraße 8, 8 A und 8 B
-  Merseburger Straße 204
-  Paul-Langheinrich-Straße 14 A und 16 A
-  Singdrosselweg 15 (Kleingartenverein “Hasenheide” e.V.)
-  südlicher Teil der Grundstücke Südstraße 73 und 74
-  Wittestraße 6 und 10

 Das Verbot schließt den Aufenthalt auf sämtlichen Außenflächen 
sowie öffentlichen Verkehrsflächen, wie Straßen, Wegen und Plätzen 
ein. Die Fenster müssen wegen der zu erwartenden Staubentwick-
lung geschlossen bleiben. Soweit vorhanden, müssen Klimaanla-
gen abgestellt und Rollläden heruntergelassen werden. Das freie 
Umherlaufen von Haustieren zur Sprengzeit in der Sperrzone soll 
unterbleiben.

3. Ausgenommen von dem Platzverweis sind die an der Sprengung 
beteiligten Einsatz- bzw. Arbeitskräfte der zuständigen Spreng- und 
Baufirmen sowie die Einsatzkräfte der Stadt Leipzig, des Polizei-
vollzugsdienstes und der Rettungsdienste. Weitere Ausnahmen 
können im Einzelfall durch den Polizeivollzugsdienst bzw. die 
Polizeibehörde erteilt werden.

4. Der Abschluss der Sprengung und die Aufhebung der Sperrmaß-
nahmen werden nach Freigabe durch die Einsatzleitung mittels der 
Einsatzkräfte an den Absperrungen bekannt gegeben.

5. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 wird gemäß § 80 Absatz 
2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung 
haben keine aufschiebende Wirkung.

6. Für den Fall der Nichtbeachtung des in Ziffer 1 und 2 angeordneten 
Platzverweises wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs 

angedroht.

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis auf Widerruf.

 Wird sie nicht widerrufen, tritt sie mit Ablauf des 24. November 
2023 außer Kraft. ■

Anhang:
Lageplan (Anlage 1) – Plan mit Sperrzone als Luftbild und als Stadtplan

Leipzig, den 12. Oktober 2023

Matthias Laube
Amtsleiter Ordnungsamt

Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches Verwaltungs-
verfahrens- und Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) i. V. 
m. § 41 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) öffentlich 
bekannt gegeben, da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der 
Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß §§ 
1 SächsVwVfZG, 41 Absatz 4 VwVfG i. V. m. §§ 1 und 2 der Satzung 
der Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
24.03.2021 durch die öffentliche Bekanntmachung dieser Allgemein-
verfügung in der elektronischen Ausgabe des Amtsblattes der Stadt 
Leipzig auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter https://www.
leipzig.de/amtsblatt. Jedermann kann unentgeltlich Ausdrucke des 
elektronischen Amtsblattes der Stadt Leipzig, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten erhalten oder in öffentlichen Einrichtungen der Stadt 
Leipzig auf die Publikation zugreifen. Ferner besteht die Möglichkeit 
der Zusendung von Ausdrucken gegen Kostenersatz des Versandes.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG 
i. V. m. § 2 Absatz 2 der Bekanntmachungssatzung am Tag nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Gründe: 
I. 
Auf dem Gelände der ehemaligen Halberg Guss Gießerei Leipzig in 
der Merseburger Straße 204 in 04178 Leipzig finden Baumaßnahmen 
statt. In dem Gelände, auf dem Grundstück Gutenbergstraße 8 A, be-
findet sich ein ca. 120 Meter hoher Stahlbetonschornstein, welcher im 
Rahmen dieser Maßnahme niedergelegt werden muss.

Der Schornstein im o. g. Objekt in der Gutenbergstraße 8 A in 04178 
Leipzig wird am 24. November 2023 voraussichtlich zwischen 00:30 
Uhr und 01:00 Uhr durch Sprengung niedergelegt.

Nach den Vorgaben der sprengverantwortlichen Personen muss die 
in Anlage 1 dargestellte Sperrzone vollständig frei von Personen 
sein, weshalb diese für die unter den Ziffern 1 bis 2 genannte Dauer 
einzurichten ist.

II.
1.  Die Stadt Leipzig ist gemäß § 6 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Ab-
satz 1 Nummer 4 SächsPBG für den Erlass dieser Allgemeinverfügung 
sachlich zuständig. Sie ist weiterhin gemäß § 5 Absatz 2 SächsPBG 
auch örtlich zuständig.

2. Rechtsgrundlage für die Anordnung in den Ziffern 1 bis 4 dieser 

Vollzug des Gesetzes über die Aufgaben, Organisation,  
Befugnisse und Datenverarbeitung der Polizeibehörden im Freistaat 

Sachsen (Sächsisches Polizeibehördengesetz – SächsPBG)
hier:

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig anlässlich der Abbruchsprengung eines Schornsteines  
im Bereich der Gutenbergstraße 8 A in 04178 Leipzig am 24. November 2023

https://www.leipzig.de/amtsblatt
https://www.leipzig.de/amtsblatt
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Allgemeinverfügung ist § 20 SächsPBG, wonach die Stadt Leipzig 
zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit eine Person 
vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das 
Betreten eines Ortes verbieten kann. Weiterhin kann Sie nach § 12 Ab-
satz 1 SächsPBG die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, soweit die 
Befugnisse nicht besonders geregelt sind. Diese Maßnahmen können 
gemäß § 17 Absatz 1 Nummer 1 SächsPBG zur Abwehr einer gegen-
wärtigen Gefahr auch gegen nicht verantwortliche Personen gerichtet 
werden. In Umsetzung dieser Maßnahmen können nach § 10 Nummer 
2 und 4 SächsPBG die Grundrechte der Freiheit der Person und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden.

Rechtsgrundlage für die Anordnungen in der Ziffer 5 dieser Allge-
meinverfügung ist § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO. Dementsprechend 
entfällt die aufschiebende Wirkung in den Fällen, in denen die sofortige 
Vollziehung im öffentlichen Interesse von der Behörde, die den Ver-
waltungsakt erlassen hat, besonders angeordnet wird.

Die Androhung des unmittelbaren Zwanges nach Ziffer 6 dieser All-
gemeinverfügung erfolgt auf Grundlage des § 25 in Verbindung mit 
§ 20 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVG). Danach sind Zwangsmittel vor ihrer Anwendung von 
der Vollstreckungsbehörde schriftlich anzudrohen. Die Androhung 
kann mit dem Verwaltungsakt, der vollstreckt werden soll, verbunden 
werden.

Die Anordnungen können als Allgemeinverfügung im Sinne des § 35 
Satz 2 VwVfG erlassen werden, da sie sich an die Personen richtet, 
die sich am 23. bzw. 24. November 2023 im Zeitraum der Schornstein-
sprengung in der festgelegten Sperrzone aufhalten bzw. diese betre-
ten wollen. Somit ist der betroffene Personenkreis nach allgemeinen 
Merkmalen bestimmbar. Auf Grund des Erlasses der Anordnung in 
Form einer Allgemeinverfügung wurde nach § 28 Absatz 2 Nummer 
4 VwVfG auch von der Anhörung abgesehen.

Zu Ziffer 1 bis 4:
Durch die Sprengung des Schornsteines besteht eine Gefahr für die 
polizeirechtlichen Schutzgüter Leib und Leben, insbesondere durch 
Streuflug aus dem Sprengvorgang, durch eine Fallrichtungsabweichung 
beim Niedergang des Schornsteines oder die Staubentwicklung beim 
Aufprall des gesprengten Schornsteines innerhalb der Evakuierungs-
zone. Nach den Vorgaben der verantwortlichen Sprengfirma muss die 
in Anlage 1 dargestellte Sperrzone vollständig frei von Personen sein. 
Dieser Bereich soll das Gebiet abdecken, das gefährdet wäre, wenn 
zum Beispiel der Schornstein als ganzer Körper oder Teile dessen 
unkontrolliert kippen würde und dadurch andere Gebäudeteile be-
schädigt würden. Außerdem kann eine Gefährdung durch Streuflug, 
trotz Abdeckung der Sprengstellen, nicht ausgeschlossen werden. 
Weiterhin können die Gefahren durch Staubentwicklung beim Aufprall 
sowie Streuflug des niedergelegten Schornsteines nicht ausgeschlossen 
werden. Zur Verminderung der Staubentwicklung wird versucht, 
mit staubbindenden Maßnahmen (Einsatz von Hydroschildern oder 
ähnlichem) entgegenzuwirken. Dennoch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass eine Staubwolke über die Evakuierungszone hinauszieht.

Entsprechend § 3 SächsPBG in Verbindung mit § 4 Nummer 3 b des 
Sächsischen Polizeivollzugsdienstgesetzes liegt eine gegenwärtige 
Gefahr vor, wenn das schädigende Ereignis bereits begonnen hat bzw. 
unmittelbar oder in allernächster Zeit mit einer an Sicherheit gren-
zenden Wahrscheinlichkeit bevorsteht. Die beschriebenen Gefahren 
im Zusammenhang mit der Sprengung des Schornsteines treten, zu-
mindest in Bezug auf den Streuflug durch den Sprengvorgang und die 
Staubentwicklung, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
ein, weshalb dadurch eine gegenwärtige Gefahr gegeben ist. Auf Grund 
dessen ist die Anordnung von Maßnahmen auch gegenüber Personen 
möglich, die nicht verantwortlich für die Sprengung des Schornsteines 
sind. Somit ist die Anordnung des Platzverweises in Form der Allge-
meinverfügung gegenüber allen Personen die sich am 23. November 
2023 zwischen 22:00 Uhr und Abschluss der Sprengarbeiten am 24. 
November 2023 in der nach Anlage 1 ausgewiesenen Sperrzone auf-
halten bzw. diese betreten wollen zulässig. Nach erfolgter Sprengung 
und dem Legen der Staubwolke entfällt die gegenwärtige Gefahr und 
der Platzverweis wird aufgehoben. Dies erfolgt durch die Einsatzleitung 
und nachgeordnete Einsatzkräfte, welche die Sperrung aufheben, eine 
genaue Zeit kann im Vorfeld jedoch nicht genannt werden.

Auf Grund der beschriebenen vorliegenden Gefahr ist auch der Platz-
verweis nach § 20 SächsPBG möglich. Die Anordnung der Maßnahmen 
zum Schutz der Innenräume von Gebäuden durch das Verschließen 
der Fenster, Ausschalten der vorhandenen Klimaanlagen und He-
runterlassen der vorhandenen Rollläden erfolgt entsprechend § 12 
Absatz 1 SächsPBG.

Der Umfang der Sperrzone wurde in Abstimmung mit den Verantwort-
lichen der Sprengfirma, der zuständigen Stelle der Landesdirektion 
Sachsen, der Polizeidirektion Leipzig sowie den beteiligten Ämtern der 
Stadt Leipzig auf Grundlage der beschriebenen Gefahren festgelegt. 
Weiterhin soll die Sperrzone das Gebiet abdecken, welches gefährdet 
wäre, wenn durch bisher unbekannte Baufehler eine massive Abwei-
chung der Fallrichtung des Schornsteines in Richtung der Anlieger 
die Folge wäre.

Entsprechend § 13 SächsPBG müssen die getroffenen Maßnahmen ge-
eignet, erforderlich und angemessen sein. Der angeordnete Platzverweis 
und die Maßnahmen zum Schutz der Innenräume von Gebäuden sind 
geeignet, da durch sie die Beseitigung der Gefahren für Leib und Leben 
sowie Eigentum erreicht werden. Wenn sich in der Sperrzone keine 
Personen aufhalten besteht für Verletzungen auf Grund der Sprengung 
des Schornsteines nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit. Auch 
für Schäden am Eigentum sinkt, bei einem planmäßigen Ablauf der 
Sprengung, die Wahrscheinlichkeit deutlich, wenn die Maßnahmen 
zum Schutz der Innenräume von Gebäuden umgesetzt werden. Im 
Vergleich zu den getroffenen Maßnahmen bestehen keine Maßnahmen, 
welche die betroffenen Personen und die Allgemeinheit weniger beein-
trächtigen. Auch stehen der Schutz von Leben und Gesundheit sowie 
des Eigentums durch die Einhaltung der angeordneten Maßnahmen 
nicht außer Verhältnis zu der Einschränkung der Freizügigkeit der 
betroffenen Personen.

Die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger sowie Anwohnerinnen 
und Anwohner des in den Ziffern 1 bis 4 genannten Bereiches werden 
hierüber frühzeitig und in geeigneter Weise informiert.

Zu Ziffer 5:
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 dieser 
Allgemeinverfügung erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der Behör-
de. Nach § 80 Absatz 2 Nr. 4 VwGO kann die Behörde die sofortige 
Vollziehung anordnen, wenn dies im öffentlichen Interesse ist. Zu 
den Schutzobjekten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gehö-
ren insbesondere die Rechtsgüter Leben, Gesundheit und Eigentum. 
Von einer Gefahr für diese Rechtsgüter ist immer dann auszugehen, 
wenn bei einer Sachlage die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass in absehbarer Zeit ein Schaden für eines der genannten polizei-
lichen Schutzgüter eintreten wird, wenn keine Abwehrmaßnahmen 
getroffen werden.

In diesem Fall bedeutet dies eine Gefahr für Leben, Gesundheit und 
das Eigentum Dritter, da aufgrund der beschriebenen Gefahren im 
Zusammenhang mit der Schornsteinsprengung bei einem Aufent-
halt in der Sperrzone diese nicht ausgeschlossen werden können. Es 
kann nicht hingenommen werden, dass ggf. bis zur Klärung dieses 
Sachverhaltes im Rahmen eines Widerspruchs-/Klageverfahrens 
abgewartet wird. Bei Ausschöpfung aller Instanzen auf dem Rechts-
weg kann dies mitunter Jahre in Anspruch nehmen. Die derart akute 
gegenwärtige Gefahr am 24. November 2023 ist unverzüglich zum 
Schutze von Leben, Gesundheit und Eigentum Dritter zu beseitigen. 
Ein unverzügliches Handeln ist im Hinblick auf die geschilderte Ge-
fahrensituation dringend geboten. Somit überwiegt das öffentliche 
Interesse das grundrechtlich geschützte Gut auf Unversehrtheit von 
Leib und Leben dem Individualrecht an einem möglichen Rechtsbehelf 
mit aufschiebender Wirkung.

Weiterhin ist zu beachten, dass das Interesse an dem Betreten bzw. 
dem Aufenthalt innerhalb der Sperrzone lediglich temporär betroffen 
ist. Im Fall eines Verzuges der Schornsteinsprengung in Folge eines 
Rechtsbehelfes mit aufschiebender Wirkung, entsteht weiterhin ein 
erheblicher wirtschaftlicher Schaden, auf Grund der damit einher-
gehenden Verzögerung der Gesamtbaumaßnahme.

Zu Ziffer 6:
Gemäß § 19 SächsVwVG können Verwaltungsakte, die zu einer 
sonstigen Handlung, Duldung oder Unterlassung verpflichten, mit 
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Zwangsmitteln vollstreckt werden, diese sind gemäß § 20 SächsVwVG 
schriftlich anzudrohen. Die Anwendung von unmittelbarem Zwang 
erfolgt gemäß § 25 SächsVwVG.

Die Androhung von unmittelbarem Zwang bei Nichterfüllung der 
Anordnungen nach Ziffer 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung ist not-
wendig, um auf die korrekte Erfüllung des angeordneten Platzverweises 
zu dringen und deutlich zu machen, dass Verstöße gegen diesen nicht 
geduldet werden. Auf Grund der massiven Gefährdungssituationen 
ist im Falle einer Zuwiderhandlung gegen den Platzverweis sofort zu 
handeln, so dass andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen. Der 
angedrohte unmittelbare Zwang ist angemessen und geeignet, den be-
troffenen Personenkreis zur Einhaltung der Anordnungen nach Ziffer 
1 und 2 dieser Allgemeinverfügung zu veranlassen.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheran-
schrift: Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 04137 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Absatz 2 VwVfG eingelegt werden. 
Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@leipzig.de durch E-Mail 

mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Absatz 2 S. 2, 
3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Absatz 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■

Erstellt für Maßstab 1:4 500

Sperrzone für die Schornsteinsprengung

Erstellungsdatum 09.10.2023

Fiebelkorn, Frank

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 40 m

Lageplan (Anlage 1) – Plan mit Sperrzone als Luftbild und als Stadtplan
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 20.09.2023 den Entwurf 
des Bebauungsplans Nr. 397.1 „Stadtraum Bayerischer Bahnhof – Stadt-
quartier Lößniger Straße“ gebilligt und die öffentliche Auslegung nach 
§ 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden. 
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Bebauungsplan Nr. 397.1 „Stadtraum Bayerischer  
Bahnhof – Stadtquartier Lößniger Straße“,  

Leipzig-Mitte und Leipzig-Süd
Öffentliche Auslegung des Planentwurfs

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Mitte und Leipzig-Süd, in den 
Ortsteilen Zentrum-Süd, Zentrum-Südost sowie Südvorstadt südlich 
des Bayerischen Bahnhofs zwischen der Straße des 18. Oktober, Dösner 
Weg, der Bahntrasse des City-Tunnels-Leipzig, Kurt-Eisner-Straße, 
Lößniger Straße und Kohlenstraße (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung).

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist bauplanungsrechtliche Voraus-
setzung für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der überwie-
gend brachliegenden Flächen im Plangebiet. Im Süden des Plangebietes 
soll ein kompaktes Stadtquartier mit unterschiedlichen städtischen 
Nutzungen entstehen, während die Flächen entlang der Bahntrasse 
des City-Tunnels zu einem Stadtteilpark entwickelt werden sollen.

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung und die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden

vom 01.11.2023 bis 30.11.2023

über die Webseite der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleit-
planung-aktuell sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates 
Sachsen zur Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de 
veröffentlicht.

Andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten bestehen wie folgt:

• Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rat-
haus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, 
im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während der 
Dienststunden  

 Mo./Mi. 8:00 Uhr – 15:00 Uhr
 Di./Do. 8:00 Uhr – 16:00 Uhr
 Fr.   8:00 Uhr – 12:00 Uhr
 zur Einsicht öffentlich ausgelegt.

• Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgra-
fenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13:00 – 18:00 
Uhr und Fr. 13:00 – 15:00 Uhr eingesehen werden.

• Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Beschluss im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07502).

Bürgerinformation
Des Weiteren stehen am Donnerstag, dem 02.11.2023, zwischen 16:00 
Uhr und 18:00 Uhr und am Freitag, dem 10.11.2023, zwischen 13:00 
Uhr und 15:00 Uhr Kolleginnen und Kollegen des Stadtplanungsamtes 
im Stadtbüro für Fragen zur Verfügung. 

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
(vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB).

Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, per E-Mail 
an stadtplanungsamt@leipzig.de oder über das elektronische Formular, 
das über die Webseiten zugänglich ist. Sie können bei Bedarf aber auch 
auf anderem Wege abgegeben werden. Sofern Sie eine schriftliche 
Stellungnahme in Papierform abgeben, richten Sie diese bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig..
Die in den vorliegenden Stellungnahmen genannten voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen beziehen sich insbesondere auf folgende Aus-
sagen und Hinweise:

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 397.1 „Stadtraum Bay-
erischer Bahnhof – Stadtquartier Lößniger Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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•  Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz zu Pflanzen/Tiere (Biotop-
schutz, Kompensationsflächenkataster, Habitatfunktionen für Zaun-
eidechsen, Wechselkröten, Brutvögel und Insektenarten), Menschen 
(Luftreinhaltung, Schallimmissionen aufgrund von Gewerbelärm, 
Sport- und Freizeitlärm), Wasser/Klima (Niederschlagswasser-
bewirtschaftung, Mobilität, Energieversorgung), Boden (Altlasten)

•  Stadt Leipzig, Amt für Stadtgrün und Gewässer zu Wasser/ Bo-
den (klimawandelangepasstes Regenwassermanagement), Klima 
(Fassadenbegrünung)

•  Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt zu Klima (Maßnahmen 
im Rahmen des Verkehrs- und Mobilitätskonzeptes) 

•  Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, SG Landschafts- und Grün-
ordnungsplanung zu Klima (Energieversorgung)

•  BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland zu Pflanzen/ 
Tiere (Erhalt der avifaunistischen Ausstattung, Habitatfunktionen 
für Zauneidechse, Brutvögel, Wechselkröte) 

•  NABU Landesverband Sachsen e. V. zu Pflanzen/Tiere (Habitat-
funktionen für Zauneidechse, Wechselkröte, Brutvögel) 

•  Ökolöwe Umweltbund Leipzig e. V. zu Pflanzen/Tiere (Habitat-
funktionen für Zaun-eidechse, Wechselkröte, Blauflügelige Öd-
landschrecke, geschützte Vogelarten, geschützte Biotope) 

•  Grüne Liga Sachsen e. V. zu Pflanzen/Tiere (Habitatfunktionen 
für Zauneidechse, Wechselkröte, Brutvögel, Insektenarten, Fleder-
mäuse), Klima (Bodenversiegelung, Frischluft) 

•  Naturschutzverband Sachsen e.V. (NaSa) zu Pflanzen/Tiere 
(Habitatfunktionen für Zauneidechse, Wechselkröte, Brutvögel, 
Insektenarten, Fledermäuse), Klima (Bodenversiegelung, Frischluft) 

• aus der Öffentlichkeit zu Pflanzen/Tiere (Artenschutz: Zaun-
eidechsen, Bedeutung der Frei- und Grünflächen), Wasser/Klima 
(Bedeutung für Klimaregulierung und Grünflächen, Bedeutung als 
Lebensraum für Tiere)

Darüber hinaus liegen folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen vor: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom 15.07.2022
• Umsiedlungskonzept für die Wechselkröte vom 23.02.2022
• Umsiedlungskonzept für die Art Zauneidechse im Rahmen von 

Maßnahmen zur Eingriffsminimierung und zum Artenschutz 
vom 12.04.2022

• Bestandsaufnahme Bewuchs vom 20.08.2019
• Erläuterung zur Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich vom 

28.06.2023
• Gestaltungslageplan Freianlagen und Erläuterungen vom 

19.09.2023

• Geotechnischer Bericht vom 10.12.2019
• Abschlussbericht für Altlastenuntersuchungen vom 04.09.2020
• Hydrogeologisches Gutachten zur Versickerungsfähigkeit vom 

16.12.2019 
• Zusammenfassende Bewertung des Versickerungspotenzials vom 

12.02.2021
• Regenwasserkonzept vom 20.05.2021
• Luftschadstoffgutachten vom 26.08.2022
• Klimagutachten vom 18.08.2021
• Bericht zur Gebäudeschadstoffuntersuchung vom 13.03.2020
• Schalltechnische Untersuchung vom 08.02.2023
• Verschattungsstudie vom 01.12.2021
• Fachbeitrag Energie vom 09.07.2020
• Brandschutzkonzept vom 05.12.2019
• Mobilitätskonzept vom 13.05.2022
• Verkehrskonzept vom 01.03.2022
• Verkehrsplanung Gesamtlageplan vom 11.09.2023
• Umweltbericht: Für die Belange des Umweltschutzes wurde im 

Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht 
ist Bestandteil der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 
und enthält Informationen und Aussagen zu den Auswirkungen 
auf Fläche und Freiraumschutz, Boden (insbesondere zu Altlasten, 
Versiegelung), Niederschlagswasser und Grundwasser, Ober-
flächenwasser, Luft und Klimaschutz (insbesondere zum Einfluss 
auf Kaltluftvolumenströme, möglicher Aufheizungseffekt der Ge-
bäude), Pflanzen/Biotope (insbesondere zu erheblichen Eingriffen 
in die Vegetationsbestände, Veränderung des Biotopbestandes 
wie einheimische und standortgerechte Hecken und Gehölze, Be-
seitigung von Teilen bestehender Vegetation der Ausgleich-Ersatz-
maßnahmeflächen der Deutschen Bahn), Tiere (insbesondere zur 
Beeinträchtigung der Lebensraumpotenziale von zum Teil streng 
geschützter Tierarten, wie Heuschrecken, Zauneidechsen, Wechsel-
kröten, Fledermäuse, Brutvögel, Wildbienen), Biologische Vielfalt 
(insbesondere zu Beeinträchtigungen aufgrund von Flächenentzug 
nach der Realisierung), Landschaft, Landschafts- bzw. Ortsbild, 
Menschen und ihre Gesundheit (insbesondere zu Erholungspoten-
zial, Lärm, Luftqualität), Kulturgüter und sonstige Sachgüter und 
deren Wechselwirkungen.

Außerdem liegt die Zusammenfassung der Masterplanung vom 
13.07.2020 vor. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung von 5 drei- bis  
viergeschossigen Wohngebäuden mit Dachgeschoss,  

78 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 66 Pkw-Stellplätzen und  
13 Stellplätzen in Außenbereich; 1. Tektur, Delitzscher Straße 17“,  

Leipzig, Gemarkung Eutritzsch, Flurstücke 2705/2, 461/3

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung von 5 drei- bis 
viergeschossigen Wohngebäuden mit Dachgeschoss, 78 Wohnein-
heiten und Tiefgarage mit 66 Pkw-Stellplätzen und 13 Stellplätzen in 
Außenbereich, 1. Tektur, Delitzscher Straße 17“, Leipzig, Gemarkung 
Eutritzsch, Flurstücke 2705/2, 461/3, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5237 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:2 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 04.10.2023

Aulich, Henry

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 20 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 29.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002476-VV-63.30-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung  

eines Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung  
eines Mehrfamilienhauses und Nutzungsänderung eines  

Schulungsgebäudes von Gewerbe zu Wohnen, Lützner Straße 93, 95“, 
Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 633/a

-  Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung eines Mehrfamilienhauses 
und Nutzungsänderung eines Schulungsgebäudes von Gewerbe 
zu Wohnen, Lützner Straße 93, 95“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, 
Flurstück 633/a ist erteilt.

-  Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5120 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 04.10.2023

Rother, Stefanie

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht. Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Akten-
zeichen 63-2023-005962-BV-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  
eines Optikers in einen türkischen Imbiss Nachträgliche  

Genehmigung, Karl-Liebknecht-Straße 13“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 4534/2

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung eines 
Optikers in einen türkischen Imbiss Nachträgliche Genehmigung, 
Karl-Liebknecht-Straße 13“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flur-
stück 4534/2,  im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 
SächsBO zugelassen. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5123 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 15.09.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002191-VV-63.20-KSE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer Dachloggia  
im Spitzboden eines bestehenden Mehrfamilienwohnhauses,  
Dinterstraße 30“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 1007 

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer Dach-
loggia im Spitzboden eines bestehenden Mehrfamilienwohnhauses, 
Dinterstraße 30“, Leipzig, Gemarkung Gohlis, Flurstück 1007, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5237 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 05.10.2023

Aulich, Henry

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-003680-VV-63.30-HAU einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung  

von Laden in Schankwirtschaft mit Aufstellung von 2 Spielautomaten,  
Papiermühlstraße 18“, Leipzig,  

Gemarkung Stötteritz, Flurstück 50/b

chen 63-2023-009046-VV-63.41-TRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
Laden in Schankwirtschaft mit Aufstellung von 2 Spielautomaten, 
Papiermühlstraße 18“, Leipzig, Gemarkung Stötteritz, Flurstück 
50/b, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5128 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 098

Datenauszug

Erstellungsdatum 05.10.2023

Reutter, Thomas

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 04.10.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer bestehenden 
Backstube im Innenhof zu einem Einfamilienhaus, Gorkistraße 88“, 

Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 259/k

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer be-
stehenden Backstube im Innenhof zu einem Einfamilienhaus, 
Gorkistraße 88“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 259/k, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 6 Sächsische Bauordnung dahingehend, dass die Abstands-
flächen auf dem Nachbargrundstück liegen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8926 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage: GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 06.10.2023

Grocke, Susanne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  unter dem Aktenzeichen 
63-2023-006692-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines Vorbe-

scheids für das Vorhaben: „Alte Messe Leipzig – Biocampus/Biosquare, 
Baufeld 2 – Vorbescheid, 63-2023-006623-BR-63.22-ATH, 2. Bauabschnitt 
Bauteil 2-A, Bauteil 2-B, Alte Messe 1“, Leipzig, Gemarkung Thonberg, 

Flurstücke 159/121, 160/1, 161/1, 162/14 

zeichen 63-2023-006699-BV-63.22-JEG einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben „Alte Messe Leipzig – Biocampus/Biosquare, Baufeld 2 
– Vorbescheid, 63-2023-006623-BR-63.22-ATH, 2. Bauabschnitt Bau-
teil 2-A, Bauteil 2-B, Alte Messe 1“, Leipzig, Gemarkung Thonberg, 
Flurstücke 159/121, 160/1, 161/1, 162/14 ist erteilt.

-  Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5180 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks

Erstellt für Maßstab 1:2 500

Datenauszug

Erstellungsdatum 09.10.2023

Eger, Juliana

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 25 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 26.09.2023 unter dem Akten-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung eines Aufzuges um eine 
Etage vom 1. Dachgeschoss ins 2. Dachgeschoss; Änderung der Wand-  
hydranten in der Tiefgarage zu einer trockenen Löschwasserleitung,  
Rabensteinplatz 1“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 4478/2

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung eines Auf-
zuges um eine Etage vom 1. Dachgeschoss ins 2. Dachgeschoss; 
Änderung der Wandhydranten in der Tiefgarage zu einer trocke-
nen Löschwasserleitung, Rabensteinplatz 1“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 4478/2,  im Genehmigungsverfahren nach § 64 
Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
auf

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5188 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.10.2023

Schlegemilch, Mike

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.10.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-004082-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer  
Wohnung in eine Ferienwohnung zur Kurzzeitvermietung,  

Gneisenaustraße 4“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3054/i
chen 63-2023-008187-VV-63.20-MIS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
einer Wohnung in eine Ferienwohnung zur Kurzzeitvermietung, 
Gneisenaustraße 4“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 3054/i, 
im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5188 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:650

Datenauszug

Erstellungsdatum 11.10.2023

Schlegemilch, Mike

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 7 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.10.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Ergänzung eines  
denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses 

-  Dämmung der hofseitigen Außenwand.
-  Errichtung von Balkonen auf der Hofseite.
-  Errichtung einer zweiten straßenseitigen Dachgaube.
-  Errichtung einer hofseitigen Loggia im Dachgeschoss.
-  Rückbau des nicht bauzeitlichen hofseitigen Gewerbeanbaus im 

Erdgeschoss.
 Gorkistraße 88, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 259/k, 

im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 SächsBO dahingehend, dass In Gebäuden mit mehr als 
zwei Wohnungen, die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei 
erreichbar sein müssen.

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8926 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage: GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 06.10.2023

Grocke, Susanne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 10.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-004965-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ergänzung eines denk-
malgeschützten Mehrfamilienhauses
-  Nutzungsänderung der beiden Ladenlokale im EG zu Wohn-

zwecken.
-  Ausbau des bisher ungenutzten Dachspitzes zu Wohnzwecken als 

Ergänzung zur den bestehenden Wohnungen im Dachgeschoss 
mit bauseitigem 2. Rettungsweg für diesen Bereich.

-  Errichtung eines Aufzugschachtes im Gebäudeinneren.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und  
Grundrissänderung eines Dachgeschosses, mit Herstellung von  

Gauben und hofseitigen Loggien, Körnerstraße 40“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 3016

und hofseitigen Loggien, Körnerstraße 40“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 3016, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die Wohnungen nicht 
barrierefrei erreichbar und nutzbar sind.

- Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-8927 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006864-VV-63.41-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung und Grund-
rissänderung eines Dachgeschosses, mit Herstellung von Gauben 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung der Verkaufsstätte 
des vorhandenen Lebensmittelmarktes NORMA um die Verkaufsfläche 

des vorhandenen Getränkelagers, Zweinaundorfer Straße 165“,  
Leipzig, Gemarkung Zweinaundorf, Flurstück 102/6

Straße 165“, Leipzig, Gemarkung Zweinaundorf, Flurstück 102/6, 
im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die Erweiterung der 
Verkaufsfläche auch ohne Herstellung einer barrierefreien Toilette 
zugelassen wird.

-  Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5248 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0 

Erstellungsdatum 12.10.2023

Ehrlein, Isabel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.10.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-002053-SB-63.31-IEH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Erweiterung der Ver-
kaufsstätte des vorhandenen Lebensmittelmarktes NORMA um die 
Verkaufsfläche des vorhandenen Getränkelagers, Zweinaundorfer 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Verlängerung der  
Baugenehmigung vom 31.08.2020, Dieskaustraße 165,  

Leipzig, Gemarkung Großzschocher, Flurstück 135

verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Verlängerung der Bauge-
nehmigung vom 31.08.2020, Dieskaustraße 165, Leipzig, Gemarkung 
Großzschocher, Flurstück 135 im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5246 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.10.2023

Schulz, Katrin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.10.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005530-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
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